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Wenn für die Energieversorgung
geplant, projektiert, gebaut oder betrieben

wird, ist dazu ein Verfahren zu

durchlaufen. Diese Verfahren sind es,

die immer mehr in den Mittelpunkt
des Interesses, aber auch der

Auseinandersetzung treten. Zunehmend

werden die Verfahren dafür
verantwortlich gemacht, dass Energie-

infrastrukturanlagen nicht oder nicht

schnell genug realisiert werden können.

Der Ruf nach Verfahrensverkürzung

und Verfahrensbeschleunigung
hallt durch das Land.

Zugegeben, die Verfahren dauern oft
lange und manchmal sehr lange. Die

Frage ist aber, ob die einfache

Forderung nach einer Verkürzung und

Beschleunigung der Verfahren nicht

den berühmten Sack statt den Esel

schlägt?

In den Genehmigungs- und

Bewilligungsverfahren kristallisieren sich

die unterschiedlichen und oft
gegensätzlichen Interessen heraus, welche

die Realisierung von Infrastrukturanlagen

im Energiebereich zu begleiten
scheinen. Häufig sind es Nutzungskonflikte,

welche durch die kleinräu-

migen Verhältnisse und die dichte

Besiedlung der Schweiz begünstigt
werden. Im glücklichen Fall gelingt
es, die unterschiedlichen Interessen

im Verlaufe des Verfahrens

zusammenzubringen oder Kompromisse

zu finden, mit denen die Betroffenen

zumindest alle leben können. Oft
aber sind die Widersprüche und

Interessenkonflikte nicht aufzulösen
und die Genehmigungs- oder Bewil¬

ligungsentscheide gehen, soweit sie

angefochten werden können, den

Weg durch die Gerichtsinstanzen.
Das führt zu langen Verfahren, aber

vielleicht sind die Verfahren doch eher

Spiegel als Problem.

Vielleicht zeigen die langen Verfahren

zudem auf, dass der Commonsense

bezüglich der Realisierung von Ener-

gieinfrastrukturanlagen gar nicht so

breit ist, wie manche meinen. Wir
sind uns zwar einig, dass wir Energie

brauchen, aber wenn es um die Frage

geht, wie diese Energie produziert
und transportiert werden soll, ist es

mit der Einigkeit vorbei.

Wenn wir aber den Commonsense

stärken wollen, braucht es Information

und Transparenz. Die Bevölkerung

muss die Zusammenhänge der

Energieversorgung kennen und die

verschiedenen Interessen der Akteurinnen

und Akteure müssen auf den

Tisch gelegt werden.
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